
Bcla imtMluHiiilr
für die

Mitglieder des konstitutionellen Vereines

lim durch ein schnelles, kräftig-orgamsirtes Zusammentreten zur Lösung der großen Auf-
gäbe zu schreiten, welche sich der konstitutionelle Verein gestellt hat , wird von dem
Unterzeichneten prov. Somit« zu den nöthigen Oeganisieungs -Arbeiten eine „pro¬
visorisch dirigiren - e Commission " beigezogen

Diese Commission besteht aus Vereinsmitglie - ern - er verschiedenen
Classen - er staatlichen Gesellschaft , so zwar , daß jeder Stand durch eine
gleiche Anzahl Mitglieder vertreten ist. Diese Stände sind in alphabetischer Ord¬
nung folgende:

Arbeiter.
Aerzte.
Bauern.
Beamte.
Fabrikanten.
Geistliche.
Gewerbtreibende.
Großhandlung -Gremium.

Handwerker.
Künstler.
Militärs.

Private und Realitätenbesißer.
Rechtsgelehrte.
Schriftsteller.
Universitätsmitglieder , und
Volkslehrer.

Handelsstand , bürgl.
Die dergestalt zusammengesetzte „provisorisch dieigieende Commission " theilt

sich nach den verschiedenen Richtungen ihrer Wirksamkeit in 4 Sektionen , nämlich:
1 . Section für die Constituirung des Vereines , welche in zwei Abtheilungen zerfällt:

a ) für Wien;
d ) für die Provinzen.

2 . Section für die Rechnung - und Sasse -Geschäfte.
3 . Sektion für die Kanzlei -Geschäfte ; endlich
4 . Sektion für die Publicistik.

Die einzelnen Sektionen bearbeiten die in ihr Fach einschlagenden Geschäfte , und
legen ihre Ausarbeitungen der gesummten „provisorisch dirigirenden Commission"
und dem prov . Comitv zur Einsicht und Berathung vor.

Das prov . Somit « , unterstützt durch diese proviforisch -dirigirende Commission , wird
alle seine Kräfte aufbieten , seine Arbeiten in kürzester Zeit zu vollenden , um dann bei
der ersten Versammlung , über welche die öffentliche Kundmachung erfolgen wird , den
Bericht über seine Wirksamkeit sämmtllchm Vereinsmitgliedern vorlegen zu können.

Wien , dm 18 . September 1848.
Vom peov . Comitb

-es konstitutionellen Beeeines.
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